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Antrag 

der Abgeordneten Klaus Holetschek, Eric Beißwen-
ger, Eberhard Rotter, Angelika Schorer CSU 

Nutzung von Wegen im Voralpen- und Alpinenge-
biet durch Mountainbiker regeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert darauf hinzu-
wirken, dass 

─ die Nutzung von Wegen im Voralpen- und Alpi-
nengebiet durch Mountainbiker allen voran in be-
sonders sensiblen und geschützten Naturberei-
chen durch eine Anpassung und Überarbeitung 
der bisherigen Vorschriften klar geregelt wird, 

─ in Abstimmung mit allen betroffenen Belangträ-
gern vor Ort gemeinsam flächendeckende Besu-
cherlenkungskonzepte erarbeitet werden, 

─ klare Empfehlungen und Hilfestellungen zur Rege-
lung der Haftungsfrage auf privaten Wegeab-
schnitten gegeben werden. 

 

 

Begründung: 

Die Zahl der Mountainbiker hat stark zugenommen. 
Nicht zuletzt aufgrund der technischen Entwicklung 
(E-Bikes, usw.) werden immer anspruchsvollere Wege 
und zusehends auch immer mehr Naturbereiche be-
fahren, die bisher nicht von Mountainbikern betroffen 
waren. Oft mit erheblichen negativen Folgen für die 
Umwelt. Die Nutzung der (Alp-)Wege sorgt bei vielen 
Grundstückseigentümern für Verärgerung. Zum einen 
ergeben sich für den Wegehalter finanzielle Schäden, 
hervorgerufen durch die nutzungsbedingte Erosion 
von Wegen und Alpflächen und eine teilweise erhebli-
che Nutzungseinschränkung der Wege. Zum anderen 
obliegt dem privaten Wegeeigentümer die Haft- und 
Verkehrssicherungspflicht auf seinen Wegen. Bei 

auftretenden Unfallereignissen kann der private 
Wegeeigentümer, je nachdem ob er seiner Verkehrs-
sicherungspflicht nachgekommen ist oder nicht, juris-
tisch belangt werden. 

Nach Art. 27 Bayerisches Naturschutzgesetz (Bay-
NatSchG) dürfen sich die Mountainbiker zur Aus-
übung ihrer sportlichen Aktivität auf jedem geeigneten 
Weg bewegen, sofern keine eigens formulierten Ver-
bote kommuniziert werden. Die Auslegung und Inter-
pretation eines geeigneten Weges unterscheidet sich 
in der Wahrnehmung der Nutzer und Grundstücksei-
gentümer dabei jedoch deutlich. 

Eine Anpassung und Überarbeitung der bisherigen 
Regelungen aufgrund der deutlich veränderten Rah-
menbedingungen ist dringend erforderlich. Klare und 
eindeutige Regelungen und Vorgehensweisen sind 
wünschenswert und werden Nutzern und Grundstück-
seigentümern helfen. 

Zudem müssen in Anbetracht der gestiegenen Inan-
spruchnahme des Naturraums und den damit verbun-
denen Interessenskollisionen flächendeckende Besu-
cherlenkungskonzepte erarbeitet werden. Diese Len-
kungskonzepte umfassen dann alle in der Natur aus-
geübten sportlichen Betätigungen und sollten in Ab-
stimmung mit allen betroffenen Belangträgern vor Ort 
gemeinsam erarbeitet werden. Es gilt besonders sen-
sible Naturräume (Flora & Fauna) nachhaltig zu schüt-
zen und wenn nötig von Naherholungsverkehr freizu-
halten. Dabei sollen keine Verbote ausgesprochen 
werden, sondern über eine positive Beschilderung 
und Aufklärung an die Vernunft der Nutzenden appel-
liert werden. Auch die Interessen der Grundstücksei-
gentümer etc. müssen hierbei berücksichtigt werden. 
Zur Sensibilisierung der Naherholungssuchenden soll 
ggf. auf räumlich getrennte Wege zurückgegriffen 
werden bzw. zur weiteren gegenseitigen Akzeptanz-
steigerung die Kommunikation von Verhaltensregeln 
offensiv angegangen werden. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert 
darauf hinzuwirken, klare Empfehlungen und Hilfestel-
lungen zur Regelung der Haftungsfrage auf privaten 
Wegeabschnitten zu geben. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Eric Beißwenger, 
Eberhard Rotter u.a. CSU 
Drs. 17/21454 

Nutzung von Wegen im Voralpen- und Alpinengebiet durch 
Mountainbiker regeln 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Eric Beißwenger 
Mitberichterstatter: Florian von Brunn 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 83. Sit-
zung am 12. April 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Eric Beißwenger, 
Eberhard Rotter, Angelika Schorer CSU 

Drs. 17/21454, 17/21996 

Nutzung von Wegen im Voralpen- und Alpinengebiet durch 
Mountainbiker regeln 

Die Staatsregierung wird aufgefordert darauf hinzuwirken, dass 

─ die Nutzung von Wegen im Voralpen- und Alpinengebiet durch 
Mountainbiker allen voran in besonders sensiblen und geschütz-
ten Naturbereichen durch eine Anpassung und Überarbeitung der 
bisherigen Vorschriften klar geregelt wird, 

─ in Abstimmung mit allen betroffenen Belangträgern vor Ort ge-
meinsam flächendeckende Besucherlenkungskonzepte erarbeitet 
werden, 

─ klare Empfehlungen und Hilfestellungen zur Regelung der Haf-
tungsfrage auf privaten Wegeabschnitten gegeben werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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